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Vernehmlassungsverfahren 

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten 

Ratifikation des Übereinkommens vom 30. Mai 2008 über Streumunition und 
Änderung des Kriegsmaterialgesetzes vom 13. Dezember 1996, Erläuternder 
Bericht für das Vernehmlassungsverfahren 
Die vorliegende Vernehmlassung bezieht sich auf die Ratifikation des Übereinkom-
mens über Streumunition (Convention on Cluster Munitions, CCM). Das Überein-
kommen wurde durch die internationale Konferenz von Dublin am 30. Mai 2008 
verabschiedet und durch den Bundesrat basierend auf seinem Beschluss vom 
10. September 2008 am 3. Dezember 2008 in Oslo unterzeichnet. Das Übereinkom-
men statuiert ein umfassendes Verbot der Verwendung, Entwicklung und Produkti-
on, des Erwerbs, Transfers und der Lagerung von Streumunition, und schliesst 
weiter auch jede Handlung aus, die die genannten Tätigkeiten unterstützt oder för-
dert. Mit der Ratifikation des Übereinkommens geht auch eine Revision des Bun-
desgesetzes vom 13. Dezember 1996 über das Kriegsmaterial (Kriegsmaterialgesetz, 
KMG) einher. Dabei wird das Gesetz in Kapitel 2 (Verbot bestimmter Waffen) um 
einen Artikel 8bis ergänzt, welcher ein Verbot für Streumunition aufnimmt, sowie 
einen Artikel 35bis mit den entsprechenden Strafbestimmungen. Auf innerstaatlicher 
Ebene werden damit die Voraussetzungen für einen Beitritt der Schweiz zum Über-
einkommen über Streumunition erfüllt. 

Vernehmlassungsfrist: 25. Februar 2011 

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden bei: 
Direktion für Völkerrecht, Sektion humanitäres Völkerrecht, Bundeshaus Nord, 
3003 Bern, Telefon 031 325 07 68, Fax 031 325 07 67 
www.eda.admin.ch 

Die Vernehmlassungsunterlagen sind elektronisch abrufbar unter: 
http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html 

7. Dezember 2010 Bundeskanzlei

 


